
Stand: 04/2024

BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG
FÜR SCHÜLER
Schützen Sie Ihre Kinder! 

FinanzCheckpoint GmbH
Walther-Rathenau-Str. 42 a | 14789 Wusterwitz

Tel.: 03 38 39 - 60 82 1 | Fax: 03 38 39 - 60 94 3
Service@FinanzCheckpoint.de | http://www.FinanzCheckpoint.de/

Persönlicher Ansprechpartner:
Herr Stephan Sehl
Tel.: 033839 / 799295 | s.sehl@finanzcheckpoint.de



BU FÜR SCHÜLER

Stand: 04/2024

UNFALL IM PRIVATBEREICH

Beim wochenendlichen Spielen mit Freunden stürzt Pia von 
einem Baum und erleidet eine schwere Schädelfraktur. Auf-
grund eines erlittenen Hirnschadens ist unklar, ob sie jemals 
ihren Schulabschluss erlangen wird. Da sich der Unfall in der 
Freizeit ereignete, greift die gesetzliche Unfallversicherung nicht. 
Auch Ansprüche auf eine Erwerbsminderungsrente hat Pia 
nicht. Glücklicherweise erhält sie aus ihrer privaten Berufsun-
fähigkeitsversicherung eine monatliche Rente. Damit kann jetzt 
und im späteren Leben der Lebensstandard aufrechterhalten 
werden.

	 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Eine Schüler-Berufsunfähigkeitsversicherung sichert den Ar-
beits- respektive bei Ihrem Kind eben den Schulalltag und die 
damit verbundenen Tätigkeiten ab. Kann Ihr Kind den „nor-
malen“ Schulalltag nicht mehr bestreiten, kommt es zum 
Leistungsfall. Zusätzlich sichern Sie bereits schon jetzt das 
spätere Risiko einer Berufsunfähigkeit ab, denn auch Ihr Kind 
wird nach dem Schulabschluss einer geregelten Arbeit nach-
gehen. Vor allem ein oftmals günstigerer Einstiegsbeitrag und 
eine leichter vonstattengehende Gesundheitsprüfung sind als 
Vorteile zu nennen. Ergreift Ihr Kind später beispielsweise einen 
körperlich belastungsintensiven Beruf, wäre eine spätere Absi-
cherung deutlich preisintensiver.

STRESS IN DER SCHULE

Als Abiturient stand Max oft unter starkem Termin- und Leistungs-
druck. Der Stress löste bei ihm eine schwere Depression aus. 
Schon seit mehreren Monaten kann Max nicht mehr zur Schu-
le gehen. Auch in Zukunft ist noch unklar, ob er jemals seinen 
Schulabschluss erlangen wird. Glücklicherweise erhält er aus 
seiner privaten Berufsunfähigkeitsversicherung eine monatliche 
Rente. Damit kann jetzt und im späteren Leben der Lebensstan-
dard aufrechterhalten werden. Zudem bleiben genug Mittel zur 
Verfügung, um die Behandlungskosten zu begleichen, die seine 
gesetzliche Krankenversicherung nicht vollständig übernommen 
hat.
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FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) ist für alle Schüler empfeh-
lenswert. Gerade Schülerinnen und Schüler haben in der Regel kei-
nen gesetzlichen Schutz. Sie können aber leider ebenso krank werden 
oder einen Unfall erleiden. Die gesetzliche Unfallversicherung leistet 
nur, wenn ein Kind im Kindergarten, in der Krippe, im Hort, in der 
Kindertagesstätte, in der Schule, in der Hochschule oder auf dem Hin- 
und Rückweg verunfallt. Tatsächlich ereignen sich die meisten Un-
fälle von Kindern jedoch in der Freizeit beziehungsweise bei privaten 
Tätigkeiten oder zu Hause. Auch Ansprüche auf eine Erwerbsminde-
rungsrente haben Kinder nicht, denn die gesetzliche Rentenversiche-
rung leistet erst dann, wenn in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der 
Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträgen eingezahlt 
worden sind.

WAS IST VERSICHERT?

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung sichert den Beruf ab – so lau-
tet zumindest die landläufige Meinung. Was soll also ein Schulkind 
damit? Schließlich übt es doch gar keinen Beruf aus. Vielmehr aber 
sichert eine Berufsunfähigkeitsversicherung die regelmäßig aus-
geführten Tätigkeiten des Arbeits- und Schulalltags ab. Eine private 
Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt in der Regel dann eine Rente, 
wenn der Versicherte zu mindestens 50 Prozent berufsunfähig ist, er 
also seiner aktuell ausgeübten Tätigkeit nicht mehr voll nachgehen 
kann.

WANN LIEGT EINE BERUFSUNFÄHIGKEIT VOR?

Das Tätigkeitsbild Ihres Kindes: Es sitzt viel, es schreibt viel und 
muss nach dem Unterricht nachmittags nach Hause, um dort seine 
Hausaufgaben zu erledigen.

Genauso wie bei der Betrachtung eines ausgeübten Berufs wird bei 
der Prüfung der Berufsunfähigkeit von Schülern betrachtet, ob das 
Kind dem bisherigen Schulalltag – so, wie er vor der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung ausgestaltet war – noch nachgehen kann. In die Be-
trachtung fließen sowohl der Schulweg, der eigentliche Unterricht, die 
Hausaufgaben als auch die Fähigkeit, Tests zu absolvieren, mit ein.

Kann dieser Alltag nicht mehr aufrechterhalten werden – sprich: 
Kann Ihr Kind die Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen nur noch 
maximal zur Hälfte ausüben –, so ist es im Sinne der Bedingungen 
berufsunfähig.

Tipp: Bei der Wahl des richtigen Versicherers sollte immer darauf ge-
achtet werden, dass die Berufsunfähigkeit von Schülern bedingungs-
gemäß geregelt ist.

Die deutschen Lebensversicherungsunternehmen verwenden über-
wiegend folgende Definition von Berufsunfähigkeit: „Berufsunfähigkeit 
liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körperver-
letzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraus-
sichtlich sechs Monate ununterbrochen außerstande ist, ihren zuletzt 
ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung 
ausgestaltet war, nicht mehr zu mindestens 50 Prozent ausüben kann 
und auch keine anderen Tätigkeiten ausübt, die ihrer bisherigen Le-
bensstellung entspricht.“

WELCHE VORTEILE BIETET DIE VERSICHERUNG?

•	 Ihr Kind erhält eine Rentenzahlung bei Berufsunfähigkeit.
•	 Die Berufsunfähigkeit bleibt zu den identischen Bedingungen für 

den späteren Beruf unantastbar.
•	 Die Versicherungs- und Leistungsdauer ist bis ins hohe Alter 

möglich.
•	 Im Leistungsfall wird Ihr Versicherungsvertrag beitragsfrei ge-

stellt.
•	 Das versicherte Kind kann den Vertrag ab dem 18. Lebensjahr 

übernehmen.

	 WISSENSWERTES
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IN WELCHEN FÄLLEN BESTEHT U. A. KEIN 
VERSICHERUNGSSCHUTZ?

•	 Liegt die Berufsunfähigkeit unter 50 Prozent, wird normalerwei-
se keine Leistung ausbezahlt.

•	 Terror- und Kriegsereignisse sind in der Regel vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen. 

•	 Bei Vorsatz wird nicht geleistet.
•	 Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits bestehende Er-

krankungen werden meist ausgeschlossen.

BEISPIELE EINER BU IN JUNGEN JAHREN

In den folgenden Beispielen wird von 1.000 Euro BU-Rente bis zum 
Alter von 67 Jahren ausgegangen. 

Sofern Sie als Elternteil für Ihren 17-jährigen Schüler eine BU ab-
schließen, zahlen Sie in etwa folgende mtl. Beiträge: 
•	 Schüler/in im Gymnasium: 45,00 Euro
•	 Schüler/in in der Realschule: 55,00 Euro

Kümmert sich Ihr Kind hingegen erst später selbst um eine BU (bei-
spielsweise als 24-jähriger Berufstätiger), verändern sich die mtl. Bei-
träge z. B. wie folgt: 
•	 Elektroniker/in: 70,00 Euro
•	 Kaufmann/-frau im Einzelhandel: 70,00 Euro
•	 Erzieher/in: 80,00 Euro
•	 KFZ-Mechatroniker/in: 85,00 Euro
•	 Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- 
       und Klimatechnik: 105,00 Euro

SEITE 4/5

Je früher eine BU abgeschlossen wird, desto geringer die monatliche 
Belastung!

Einfache Gesundheitsprüfung 

In jungen Jahren geht die Gesundheitsprüfung noch meist leicht von 
der Hand, da Kinder eher selten ernsthafte Gesundheitsprobleme ha-
ben. Schließt Ihr Kind aber erst später eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung ab, kann es zu Hürden kommen. Leistungsausschlüsse oder 
erhöhte Beiträge können die Folge sein, im schlimmsten Fall sogar 
eine Ablehnung.

	 WISSENSWERTES
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Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle. 
Bildquellen in Reihenfolge: Urheber: lassedesignen, Fotolia, #49533620 | Urheber: lassedesignen, Fotolia, #30012590 | Urheber: lassedesignen, Fotolia, #29984776 | Urheber: lightpoet, Fotolia, #28661459 | 
Urheber: sjhuls, Fotolia, #70686422 | Urheber: SeanPrior, ClipDealer, #10042947.
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WARUM DER ABSCHLUSS EINER BERUFSUNFÄ-
HIGKEITSVERSICHERUNG SO WICHTIG IST

Sichern Sie Ihr Kind so früh wie möglich gegen eine Berufsunfähigkeit 
und ihre Folgen ab. Im Leben kann es immer zu Schicksalsschlägen 
kommen. Ist die finanzielle Situation abgesichert, so ist Ihnen zumin-
dest diese Sorge genommen.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN 
VERSICHERUNGEN SIND ZU EMPFEHLEN?

Kinderunfallversicherung

Eine Kinderunfallversicherung wird immer noch erschreckend 
selten für den eigenen Nachwuchs abgeschlossen. Die gesetz-
liche Unfallversicherung reicht jedoch bei Weitem nicht aus, 
da Unfälle in der Freizeit nicht abgedeckt sind. Je nach Grad 
und Schwere einer unfallbedingten Invalidität fallen Kosten an. 
Behandlungskosten werden in der Regel von der Krankenver-
sicherung übernommen, die in gewissem Rahmen auch für 
Dinge wie einen Rollstuhl, Prothesen etc. aufkommt. Möchte 
man dem eigenen Kind hier allerdings bessere Qualität bie-
ten, um dessen Leben angenehmer zu gestalten, muss man 
für diese Kosten selbst aufkommen. Beispielhaft sei hier eine 
moderne Handprothese genannt, die auf Restnervenimpulse 
reagiert –  die aber seitens der Kasse bestenfalls bezuschusst 
werden würde.

Kinderinvaliditätsversicherung

Krankheiten oder Unfälle können lebenslange gesundheitliche 
Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Mit einer Kinderinvali-
ditätsversicherung ist Ihr Kind ab einem Invaliditätsgrad von 
50 Prozent leistungsbefugt. Der Versicherer zahlt, je nach Ver-
einbarung, eine höhere Einmalzahlung oder eine lebenslange 
Rente. Diese Form der Absicherung sollte möglichst früh ab-
geschlossen werden, da auch Kleinkinder in jungen Jahren 
schwerwiegend erkranken oder Schaden bei einem Unfall 
nehmen können.
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